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Als Dachverband der Erneuerbare-Energien-Branche bündelt der BEE die 

Interessen von 30 Verbänden und Organisationen mit 30.000 Einzelmitgliedern, 

darunter mehr als 5.000 Unternehmen. Das Ziel des BEE: 100 Prozent 

Erneuerbare Energie.

Vorstellung des BEE



Inhaltsübersicht

• Allgemeine Regelungen

• Windenergie

• Solarenergie

• Biomasse



Zusammenfassung von Anlagen

• § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1: Mehrere Anlagen sind […] als eine 
Anlage anzusehen, wenn sie sich auf demselben Grundstück, 
demselben Gebäude, demselben Betriebsgelände oder sonst in 
unmittelbarer räumlicher Nähe befinden.

• Klärungsbedarf: Welche Änderung bringt die Ergänzung mit sich?
• Wie sind die vielen verschiedenen im EEG verwendeten örtlichen 

Begriffe voneinander abzugrenzen? Z.B.:
– „Grundstück“ (§ 24 Absatz 1 Nummer 1)

– „unmittelbare räumliche Nähe“(§ 24 Absatz 1 Nummer 1)
– „unmittelbarer räumlicher Zusammenhang“ (§ 3 Nummer 19)
– „räumlicher Zusammenhang“ (§ 40 Absatz 4 Nummer 1, § 61 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 3)
– „Standort“ (z.B. § 8 Absatz 1, § 9 Absatz 5 Nummer 1, § 44 Nummer 1, § 61 

Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 u.v.m.)

• Warum wurde keine entsprechende Anpassung in der 
Parallelregelung in § 9 Absatz 3 Nummer 1 vorgenommen?



Beispiel zur Eigenversorgung

30 Meter

Liegt hier ein 
unmittelbarer 
räumlicher 
Zusammenhang 
vor?



Bestandsschutz bei der 
Eigenversorgung

• § 61 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1: Eine Bestandsanlage ist jede 
Stromerzeugungsanlage, die der Letztverbraucher vor dem 1. August 2014 als 
Eigenerzeuger unter Einhaltung der Anforderungen des Satzes 1 betrieben hat. 

• Klärungsbedarf: Entfällt der Bestandsschutz bei Eigenversorgungsanlagen, 
wenn diese veräußert werden?

• Überlegungen:

– Mit Art. 14 Grundgesetz vereinbar?

– Muss ein Share Deal erfolgen, um diese Rechtsfolge zu vermeiden?
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Überlassung des 
Kennzeichnungsrechts

• § 20 Absatz 1: Der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie besteht nur 
für Kalendermonate, in denen […] der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber 
das Recht überlässt, diesen Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien 
oder aus Grubengas, finanziert aus der EEG-Umlage“ zu kennzeichnen. 

• Klärungsbedarf: 
– Wie soll diese Überlassung des Rechts erfolgen? 

– Muss der Anlagenbetreiber hierzu eine Erklärung abgeben?

– Muss der Anlagenbetreiber einen Nachweis erbringen, dass er das Recht überlassen 
hat?

– Wie muss der Nachweis aussehen?



Doppelförderungsverbot in § 19 Abs. 1a EEG 
2014

• Der Anspruch auf Förderung besteht nur, soweit keine Steuerbegünstigung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 des Stromsteuergesetzes für 
den Strom, der durch ein Netz durchgeleitet wird, in Anspruch genommen 
wird. 

• Inkrafttreten gemäß § 104 Absatz 5 EEG 2014 rückwirkend zum 1. Januar 

2016

• Betrifft 1. Anlagenbetreiber, die Strom kaufmännisch-bilanziell voll 

einspeisen, einen Teil des Stroms physikalisch selbst verwenden, und den 

selbst verwendeten Strom von der Stromsteuer befreit aus dem Netz 

zukaufen und 2. alle Modelle der regionalen Direktvermarktung.

• Problem: keine „Inanspruchnahme“ einer Steuerbefreiung 

• Klärungsbedarf: Rückwirkender Verlust der EEG-Förderung für das Jahr 

2016?
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Sanktionen bei Meldepflichtverstößen

• § 52: Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Pflichtverstößen 

• Überlegungen:

– weiterhin existenzbedrohende Sanktionen

– für nicht in der Materie geschulte Juristen Sanktion nicht vorhersehbar

– verschuldensunabhängig

– keine Bagatellgrenzen

– Beweislast für Meldungen beim Anlagenbetreiber

– Beweislast für Funktionsfähigkeit des FRSE bei Anlagenbetreiber

• Klärungsbedarf: Warum wird mit dem EEG 2017 erneut kein einfacheres 
und verhältnismäßiges Sanktionssystem eingeführt?



Kumulierungsverbot

• § 80a: Investitionszuschüsse durch den Bund, das Land oder ein 
Kreditinstitut, an dem der Bund oder das Land beteiligt sind, dürfen 
neben einer Zahlung nach diesem Gesetz nur gewährt werden, 
soweit die kumulierten Zahlungen zuzüglich der Erlöse aus der 
Veräußerung der in der Anlage erzeugten Energie die 
Erzeugungskosten dieser Energie nicht überschreiten.

• Klärungsbedarf:

– Was ist die Rechtsfolge bei Verstoß gegen die Regelung?

– Wer ist Adressat der Regelung?

– Wer kontrolliert die Einhaltung der Regelung? 

– Wie wird die Einhaltung der Regelung kontrolliert?

– Welche Folgen hat die rückwirkende Anwendung (§ 100 Absatz 1 Satz 
6)?



Inhaltsübersicht

• Allgemeine Regelungen

• Windenergie

• Solarenergie

• Biomasse



Erlöschen von Zuschlägen

• § 36e: Auf Antrag verlängert die Bundesnetzagentur einmalig die Frist, 
nach der der Zuschlag erlischt, wenn 

– 1. gegen die im bezuschlagten Gebot angegebene Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter 
rechtshängig geworden ist und 

– 2. die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung nach Nummer 1 in diesem 
Zusammenhang durch die zuständige Behörde oder gerichtlich angeordnet worden ist. 

• Klärungsbedarf: 
– 1. Die Wörter „Rechtsbehelf“ und „rechtshängig“ passen nicht 

zusammen. Ein Widerspruch kann nicht rechtshängig werden. 
– Überlegung: besser „Rechtsmittel eingelegt“
– 2. Was gilt, wenn die sofortige Vollziehung angeordnet, dann aber 

wieder aufgehoben wurde?



Änderungen der Genehmigung

• § 22 Absatz 2: Übergangsbestimmung greift im Fall der Erteilung der 
Genehmigung bis Ende 2016 und der Errichtung bis Ende 2018.

• § 36f Absatz 2 zur Auswirkung von Änderungen der Genehmigung auf 
den Zuschlag: Wird die Genehmigung nach der Erteilung des Zuschlags 
geändert, bleibt der Zuschlag auf die geänderte Genehmigung bezogen. 
Der Umfang des Zuschlags verändert sich dadurch nicht. 

• Klärungsbedarf: 

– Wirken sich Änderungen der Genehmigung auf die Anwendbarkeit der 
Übergangsbestimmung in § 22 Absatz 2 aus?

– Ist § 36f Absatz 2 im Rahmen von § 22 Absatz 2 entsprechend anzuwenden?



Referenzertrag bei Bestandsanlagen

• (Rückwirkende) Korrektur des Referenzertrags bei Bestandsanlagen mit 
IBN nach 1. Januar 2012:

– § 46 Absatz 3: Zehn Jahre nach Inbetriebnahme einer Anlage nach Absatz 1, spätestens aber ein 
Jahr vor dem Ende der nach Absatz 2 Satz 2 verlängerten Frist wird der Standortertrag überprüft 
und die Frist nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend angepasst. § 36h Absatz 2 Satz 2 bis 4 ist 
entsprechend anzuwenden.

– § 36h Absatz 2 Satz 2 bis 4 EEG 2017: In dem überprüften Zeitraum zu viel oder zu wenig geleistete 
Zahlungen nach § 19 Absatz 1 müssen erstattet werden, wenn der Gütefaktor auf Basis des 
Standortertrags der jeweils zuletzt betrachteten fünf Jahre mehr als 2 Prozentpunkte von dem 
zuletzt berechneten Gütefaktor abweicht. Dabei werden Ansprüche des Netzbetreibers […] verzinst. 

– § 100 Absatz 1 Satz 3 EEG 2017: 46 Absatz 3 ist auch auf Anlagen anzuwenden, die nach dem 1. 
Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind.

• Klärungsbedarf: Wie funktioniert die „entsprechende Anwendung“ von §
36h Absatz 2?

– Bei Verschlechterung des Standorts gegenüber Prognose: Verlängerung des Anfangszeitraums, 
keine Erstattung/Nachforderung, Verweis auf § 36h Absatz 2 geht insofern ins Leere.

– Bei Verbesserung des Standorts gegenüber Prognose: Verkürzung des Anfangszeitraums. Soll der 
Netzbetreiber gegebenenfalls auch einen Anspruch auf Rückzahlung haben, wenn über den 
Anfangszeitraum hinaus Zahlungen erfolgt sind?

– Bei Bestandsanlagen gibt es keinen „Gütefaktor“ – Wie ist die 2-Prozent-Regelung anzuwenden?

– § 36h Absatz 2: Sind Ansprüche des Anlagenbetreibers nicht zu verzinsen?



Inhaltsübersicht

• Allgemeine Regelungen

• Windenergie

• Solarenergie

• Biomasse



Degression Anfang 2017

• § 49 Absatz 1: Die anzulegenden Werte nach § 48 verringern sich ab dem 
1. Februar 2017 monatlich zum ersten Kalendertag eines Monats um 0,5 
Prozent gegenüber den in dem jeweils vorangegangenen Kalender-monat 
geltenden anzulegenden Werten. Die monatliche Absenkung nach Satz 1 
wird jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 aufgrund des Brutto-Zubaus angepasst […].

• Klärungsbedarf: Welcher Degressionsschritt wird im Februar und März 

2017 angewandt? 

– Senkung der Förderung um 0,5 % gemäß § 49 Absatz 1 Satz 1 oder

– Steigerung der Förderung um 3,0 %?

• Überlegung: Für den Januar ist der Fördersatz im EEG 2017 definiert. 
Erfolgt dann nicht die erste Anpassung der Degression erst wieder zum 1. 
April?



Neuer alter Anlagenbegriff –
gleiches Recht für alle?

• „Neuer alter“ Anlagenbegriff in § 3 Nummer 1 EEG 2017: 

Anlage [ist] jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien oder aus Grubengas, wobei im Fall von Solaranlagen jedes Modul 
eine eigenständige Anlage ist.

– § 100 Abs. 1: Das EEG 2017 gilt ab dem 1.1.2017 mit bestimmten Ausnahmen für alle 
Anlagen inklusive  Bestandsanlagen. Der „neue alte“ PV-Anlagenbegriff gilt ab der 
Jahresrechnung 2016.

– § 100 Abs. 2: Für Anlagen mit IBN vor dem 1.8.2014 gilt nicht das EEG 2017, sondern das 

EEG 2014 mit den Übergangsvorschriften aus § 100 EEG 2014. 

– § 100 Absatz 2 Satz 2 erklärt nur „Absatz 1 Satz 3 bis 6“ für Anlagen mit Inbetriebnahme 
vor dem 1. August 2014 für anwendbar. Die rückwirkende Anwendung des „neuen 
alten“ Anlagenbegriffs steht aber in Absatz 1 Satz 2. 

• Klärungsbedarf: Gilt diese Definition auch für Anlagen, die vor dem 1. 
August 2014 in Betrieb genommen worden sind?

• Überlegung: Müsste § 100 Absatz 2 Satz 2 nicht eigentlich wie folgt 
lauten? „Absatz 1 Satz 2 bis 6 ist auch auf Anlagen nach Satz 1 
anzuwenden.“



Rückgabe von Zuschlägen – wozu 
eigentlich?

• § 37d: Bieter dürfen Zuschläge für Solaranlagen ganz oder teilweise 
zurückgeben.

• § 35a: BNetzA entwertet einen Zuschlag, soweit der Bieter von dem Recht 
zur Rückgabe Gebrauch gemacht hat.

• § 55: Es ist eine Pönale zu leisten, soweit mehr als 5 Prozent der 
Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots entwertet werden.

• § 55a enthält keine Regelung zur Erstattung der Sicherheit bei Rückgabe 
des Zuschlags.  

• Überlegung: Die Rückgabe ist damit für den Bezuschlagten ohne jeden 
Vorteil.

• Klärungsbedarf: Müsste in § 55a nicht ergänzt werden, dass die Sicherheit 
zu erstatten ist, soweit der Zuschlag ganz oder teilweise zurückgegeben 
worden ist?



Zusammenfassung von Anlagen

• § 24 Absatz 1 Satz 1: Mehrere PV-Anlagen (= PV-Module) sind zum Zweck 
der Bestimmung der Überschreitung der 750 kW-Grenze als eine Anlage 
anzusehen, wenn […]

– 3. für den in ihnen erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in 
Abhängigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten Leistung 
besteht.

• Klärungsbedarf: Gilt diese Regelung auch für Solaranlagen auf sonstigen 
baulichen Anlagen?

• Überlegung: Die Förderhöhe von diesen Anlagen hängt nicht von der 
Leistung der Anlage ab, daher nach Wortlaut keine Zusammenfassung 
möglich.



Zusammenfassung von 
Freiflächenanlagen

• § 24 Absatz 2: Mehrere Freiflächenanlagen stehen unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der 
Anlagengröße nach § 38a Absatz 1 Nummer 5 und § 48 Absatz 2 für den 
jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator einer Anlage gleich.

• § 48 Absatz 2: Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, beträgt 
der anzulegende Wert… 

• Klärungsbedarf aufgrund des unzutreffenden Verweises.



Inhaltsübersicht

• Allgemeine Regelungen

• Windenergie

• Solarenergie

• Biomasse



Austausch von Satelliten- und 
Biomethan-BHKW

• Klärungsbedarf: 
– Was gilt beim Austausch von Satelliten-BHKW und Biomethan-BHKW hinsichtlich des 

Inbetriebnahmedatums?

– Was gilt bei einer Leistungserhöhung beim Austausch von Satelliten-BHKW und 
Biomethan-BHKW?

• Überlegungen:
– Für Solaranlagen gibt es § 38b Absatz 2 (Ersetzen von Solaranlagen aufgrund eines 

technischen Defekts, einer Beschädigung oder eines Diebstahls).

– Eine entsprechende Regelung gibt es für Satelliten-BHKW und Biomethan-BHKW nicht. 

– Aufgrund der technischen Unterschiede wäre eine Regelung wie § 38b Absatz 2 hier 
auch nicht sachgerecht. Zudem würde sie die Modernisierung von Satelliten-BHKW und 
Biomethan-BHKW verhindern.

– Eine allgemeine Regelung, die den modernisierenden Austausch von Satelliten-BHKW 
und Biomethan-BHKW und damit eine Flexibilisierung dieser Anlagen unter 
Aufrechterhaltung des Inbetriebnahmedatums ermöglicht, wäre sinnvoll. 

– Aufgrund der Regelung zur Höchstbemessungsleistung ist auch nicht zu befürchten, dass 
danach mehr Strom aus Biogas/Biomethan erzeugt wird.



Höchstbemessungsleistung

• Überschreitung der Höchstbemessungsleistung führt zu Verringerung der 
Förderung.

• Klärungsbedarf: Was gilt hinsichtlich der Höchstbemessungsleistung bei 
der Versetzung von Anlagen?



Massebilanzsysteme und 
Biomethan-Bestandsanlagen

• § 101 Absatz 2 Nummer 2 erklärt § 44c Absatz 4 Nummer 2 auf 
Bestandsanlagen für anwendbar.

• Diese Regelung gibt es nicht.

• Klärungsbedarf: Was ist gemeint?

• Überlegung: Der Verweis müsste wohl zu § 44b Absatz 5 Nummer 2 
führen. 



Übergangsregelungen zu 
Biomethan

• § 100 Absatz 3: Für Strom aus Anlagen, die 1. nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. 
August 2014 in Betrieb genommen worden sind und 2. vor dem 1. August 2014 zu keinem Zeitpunkt Strom ausschließlich 
aus erneuerbaren Energien oder Grubengas erzeugt haben, ist § 5 Nummer 21 erster Halbsatz des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung anzuwenden. Abweichend von Satz 1 gilt für Anlagen nach Satz 1, 
die ausschließlich Biomethan einsetzen, der am 31. Juli 2014 geltende Inbetriebnahmebegriff, wenn das ab dem 1. August 
2014 zur Stromerzeugung eingesetzte Biomethan ausschließlich aus Gasaufbereitungsanlagen stammt, die vor dem 23. 
Januar 2014 zum ersten Mal Biomethan in das Erdgasnetz eingespeist haben. Für den Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus einer Anlage nach Satz 2 ist nachzuweisen, dass vor ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biomethan eine 
andere Anlage mit allen erforderlichen Angaben in dem Register als endgültig stillgelegt registriert worden ist, die 1. schon 
vor dem 1. August 2014 ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde und 2. mindestens dieselbe installierte Leistung hat 
wie die Anlage nach Satz 2. Stilllegungsnachweise nach Satz 3 können auch gemeinsam für eine Anlage nach Satz 2 
verwendet oder auf mehrere Anlagen nach Satz 2 aufgeteilt werden. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht hierzu die Daten 
der an das Register gemeldeten Anlagen, die vor ihrer endgültigen Stilllegung Strom ausschließlich aus Biomethan erzeugt 
haben, soweit der Anlagenbetreiber dieser Veröffentlichung nicht widersprochen hat und solange die stillgelegte Leistung 
nicht von anderen Anlagen verwendet wird. Satz 2 ist auf Anlagen entsprechend anzuwenden, die ausschließlich Biomethan 
einsetzen, das aus einer Gasaufbereitungsanlage stammt, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftig ist und vor dem 23. Januar 2014 genehmigt worden ist und die vor dem 1. Januar 2015 zum ersten 
Mal Biomethan in das Erdgasnetz eingespeist hat, wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2015 nicht mit Biomethan aus einer 
anderen Gasaufbereitungsanlage betrieben wurde; wird die Anlage erstmalig nach dem 31. Dezember 2014 ausschließlich 
mit Biomethan betrieben, sind die Sätze 3 bis 5 entsprechend anzuwenden. 

?
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